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Ratschlag Kunsteisbahn und Gartenbad Eglisee; Traglufthalle Schwimmerbecken 
und Sanierung Kälteanlage 
 
15.1186.01, Ratschlag des RR vom 26.08.2015 

 

://: Zustimmung / Verabschiedung der Parlamentarischen Erklärung 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 15.1186.01 vom 25. August 2015 und nach dem mündlichen Antrag 
der Bau- und Raumplanungskommission vom 11. November 2015, beschliesst: 

 

Für die Teilsanierung der Kunsteisbahn und des Gartenbades Eglisee und für eine 
Traglufthalle über dem Schwimmerbecken werden einmalige Ausgaben in der Höhe von 
Fr. 13‘420‘000 bewilligt. Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf: 

 

- Fr. 13‘240‘000 für die Teilsanierung und die Traglufthalle zu Lasten Investitionsbereich 
4 „Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil Bildung“  
(Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt) 

 

- Fr. 180‘000 für energetische Zusatzmassnahmen zu Lasten der 
Rahmenausgabenbewilligung Klimaneutrale Verwaltung, Investitionsbereich 
4 „Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil Übrige“ 
(Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt) 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
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://: Verabschiedung der Parlamentarischen Erklärung / Überweisung an RR 

 

 

Parlamentarische Erklärung 

 

Der Grosse Rat anerkennt die Bemühungen des Regierungsrats, mit dem Winterbetrieb 
des 50- Meter-Beckens Eglisee das Angebot für Schwimmerinnen und Schwimmer zu 
verbessern. 

Der Grosse Rat nimmt zur Kenntnis, dass das neue Schwimm-Angebot sowohl der 
Öffentlichkeit wie auch den Vereinen dienen wird. 

Im Winterbetrieb soll das Schwimmbecken in der Regel von Montag bis Sonntag während 
mindestens acht Stunden pro Tag der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

 

SP Fraktion 


